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ftraktifdje glätter für bie perkftatt
mit befonberer SBeriidfic&ttguttg ber

Ättttfl itn ganbtoert
herausgegeben unter äJtitwirlung fcptueijerifdjer

fonftljanbmerïer unb ïecpmfer
bon palter fenn-iolbtngtunfen.

f>rpn für irie offjieMen itablibjrtitmfn to fttjrotij, inmtarttto.
OfffîteHeê nub obligatarifitje« Drgan beb Slargauifcpen ©cpmiebe» uub ÜßagnermeifttrUtteinb.

Qsrfdjetnt je SamStagS unb ïoftet per ©emefter gr. 3. 60, per Satjr gr. 7. 20.
gnferate 20 ŒtS. per lfpalttge ißetitjeile, bei größeren Slufträgen

entfpredjenben SRabatt.

3öritfj, bra 12. îlttgufi 1899.

Podjettfimill) * p" bent Jebett Jute«, Kommt nie jurent ;
fid) nid)t felbfi befiel)«, bleibt immer ein ^netÇt.

SßroiofoU
ber

©rtotl. Jaljrcöttirftuimluttg
to S^roeijer. inarrlrfmiw

Sonntag ben 25. gnni 1899

im Sôerfammtuiigëfaale ber ©etoerbe»

auefteltung in Spun.

(gortfepung.)

Sie (Stellungnomine gu einer anfälligen
Steüifion ober meitergehenben gnterpreta»
tion beg gabritgefepeg rechtfertigt fici) burclj bie

Serfdjiebenlfeit ber 51erï)âltniffe im SÏIein» unb im (Broh=
betrieb. Sag gabrifgefep wollte ber fchranfenlofen öe=

tlfätigung beg Unternehmer»@goigmug einen Satnm
fepen, unb bag war gut. @3 normierte u. a. bie Str=

beitggeit auf 11 Stunben, wag auch wirtlich genug ift.
Sfber im ffierfehr mit bem ißublifum, auf welcheg bag
(Setoerbe angewiefen ift, ift eg nicht möglich, bie Srbeitg»

jeit ftetg genau abgupaffen.
Sie Haftpflicht ohne billige Staatgoerficherung ift

graufam für ben fleinen ÛDÎann. Sie tränten» unb
ÖnfallOerficherung hätte Oor bem gabritgefep eingeführt
Werben follen. Such War eg ein gepler, bah wan eg

bém Sunbegrat überlieh, gu beftimmen, wag eine gabrit
fei. Sag hätte man einer gachmänner»Sommiffion
übertragen follen, wie eg gabritinfpettor Dr. Schüler
1876 borgefdflagen. Sie Slugbehnung auf ©etriebe, bie
feine gabrifen ftnb, ift mit Serfaffung unb (Befep im I

SBiberfpruch. Ser S3efcljluh, wonach ein betrieb mit
fünf Slrbeitern unb einem ßeljrling eine „gabrit" bilbet,
wäprenb ein gleidfeg (Befdjäft mit 10 Arbeitern aber
ohne Sehrfing bem (Befep nicht unterftellt ift, fctjäbigt
bag ßehrlinggwefen, benn mancher Steiftet wirb lieber
auf ßehrlinge üergichten, alg fid) bem gabritgefep unter»
ftetfen laffen.

Sie Âranïen=unbUnfallberficherung quali»
fixiert fich allerbingg alg ein groheg nationaleg SBert.
Sfber noch ift bie Sragfälfigteit beg (Bewerbeg nicht ge=

prüft worben für bie Saften, bie man ihm aufbürben
will. @ine fchweiger. ©ewerbeftatiftif tonnte enblich
einmal hierüber Sluffchlufs geben.

Sie gorbetungen ber Söauhanbwerter be»

bürfen einer gröhern hhpothetarifchen Sicherung, alg fie
bag gemeine Utecht üorfieht.

Sie Hanbelgberträge unb Zolltarife'bürfen
nicht auf bag greipanbelgibeal gugefchnitten werben.
®g ift ung fchäblich- 2Bw haben teine Häfen, finb arm
an Pohlen unb ©rgen, haben teure gradjten unb er»
fchwerenbe (Befepe. @in Sluggleich mu| burch bie Zölle
gefunben werben. (Bewiffe Sfeufjerungen beg Heeen
©ramer»grep, ber bie Hanbelgbertragg=llnterhanblungen
biefeg Sahrgetjntg geführt hat, lehren ung, bah wir auf
eine eigene gntereffenbertretung bebadjt fein müffen.

Sie tünftigen löunbegbaffnen müffen ung gün»
ftigere Sertelfrg» unb gradjtanfäpe bringen.

Sag ßebengmittelpoligeigefep ift ein gwei»

die schweizer.

Meisterschaft
aller

Handwerke
und

Gewerbe,
deren

Innungen und
Uereiur.

^ O

Praktische Slätter für die Merkstatt
mit besonderer Berücksichtigung der

Kunst im Handwerk.
Herausgegeben unter Mitwirkung schweizerischer

Kunsthandwerker und Techniker
von Matter Senn Hoidinghausen.

Argau fur die offiziellen Publikationen des schweiz. Gewerbeveràs.

Offizielles u«d obligatorisches Organ des Aargauischen Schmiede- und Wagnermeistervereins

Erscheint je SamStagS und kostet per Semester Fr. 3. M, per Jahr Fr. 7. 20.
Inserate 2V CtS. Per Ispaltige Petitzeile, bei größeren Austrägen

entsprechenden Rabatt.

Zürich, dm ttS. August tt8SS.

"îìt dem Teöen spiett, kommt nie zurecht;
stch nicht selöst befiehlt, bleibt immer ein Knecht.

Protokoll
der

Vrdentl. Jahresversammlung
des Schweizer. Gewerbevereins

Sonntag den 2». Zuni 189»

im Versainiulmigssaale der Gewerbe-
ausstellung in Thun.

(Fortsetzung.)

Die Stellungnahme zu einer allfälligen
Revision oder weitergehenden Interpréta-
tion des Fabrikgesetzes rechtfertigt sich durch die

Verschiedenheit der Verhältnisse un Klein- und im Groß-
betrieb. Das Fabrikgesetz wollte der schrankenlosen Be-
thätigung des Unternehmer-Egoismus eine» Damm
setzen, und das war gut. Es normierte u. a. die Ar-
beitszeit auf 11 Stunden, was auch wirklich genug ist.
Aber im Verkehr mit dem Publikum, aus welches das
Gewerbe angewiesen ist, ist es nicht möglich, die Arbeits-
zeit stets genau abzupassen.

Die Haftpflicht ohne billige Staatsoersicherung ist
grausam für den kleinen Mann. Die Kranken- und

Unfallversicherung hätte vor dem Fabrikgesetz eingeführt
werden sollen. Auch war es ein Fehler, daß man es

dem Bundesrat überließ, zu bestimmen, was eine Fabrik
sei. Das hätte man einer Fachmänner-Kommission
übertragen sollen, wie es Fabrikinspektor Dr. Schuler
1876 vorgeschlagen. Die Ausdehnung auf Betriebe, die
keine Fabriken sind, ist mit Verfassung und Gesetz im

Widerspruch. Der Beschluß, wonach ein Betrieb mit
fünf Arbeitern und einem Lehrling eine „Fabrik" bildet,
während ein gleiches Geschäft mit 16 Arbeitern aber
ohne Lehrling dem Gesetz nicht unterstellt ist, schädigt
das Lehrlingswesen, denn mancher Meister wird lieber
auf Lehrlinge verzichten, als sich dem Fabrikgesetz unter-
stellen lassen.

Die Kranken-und Unfallversicherung quali-
fiziert sich allerdings als ein großes nationales Werk.
Aber noch ist die Tragfähigkeit des Gewerbes nicht ge-
prüft worden für die Lasten, die man ihm aufbürden
will. Eine schweizer. Gewerbestatistik könnte endlich
einmal hierüber Aufschluß geben.

Die Forderungen der Bauhandwerker be-

dürfen einer größern hypothekarischen Sicherung, als sie

das gemeine Recht vorsieht.
Die Handelsverträge und Zolltarife dürfen

nicht auf das Freihandelsideal zugeschnitten werden.
Es ist uns schädlich. Wir haben keine Häfen, sind arm
an Kohlen und Erzen, haben teure Frachten und er-
schwerende Gesetze. Ein Ausgleich muß durch die Zölle
gefunden werden. Gewisse Aeußerungen des Herrn
Cramer-Frey, der die Handelsvertrags-Ünterhandlungen
dieses Jahrzehnts geführt hat, lehren uns, daß wir auf
eine eigene Interessenvertretung bedacht sein müssen.

Die künstigen Bundesbahnen müssen uns gün-
stigere Verkehrs- und Frachtansätze bringen.

Das Lebensmittelpolizeigesetz ist ein zwei-
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fdjneibigeg Sdjwert, wenn eg fo wtllEürlich aufgelegt
wirb, mie bag gabrtïgefe^.

©efetslidje ©rùnblagen gur $°rberung
ber gewerblichen ißrobuEtion finb nicht weniger
Berechtigt alg bie ©efefse unb 9Kahnahnten gur görbe»
rung ber Sanbwirtfdjaft. Sßag erhält biefe nidjt aH=

jährlich für SiieB)= unb ißferbeprämien, VobenOerBefferung,
äRafmahmen gegen getoiffe (Schüben, Viehfeudjen, —
üBer gwei äRiÜionen granEen! SBir mißgönnen eg ber
Sanbwirtfchaft gewifj nicht, tnünfehen aBer ähnliche Ve»
rüdfidjtigung unferer Vebürfniffe :

a) ®urch gefe|liche ^Regelung beg Submiffiongwefeng,
Bei eibgenöffifchen, Eantonalen unb ftäbtifchen
ober burch ben Staat fubüentionierten Arbeiten ;
burch bie Unterftü|ung gewerblicher ?lugftel»
lungen. Sein Befferer Slnlafj, bie Seiftungg»
följigEeit öffentlich gu boEumentieren, aig eine
lugftellung. Sie leiftet beut SlBfatg toefentlichen
VorfchuB. @g toirb gu h'e^ntanenten Slug»
ftellungen Eommen, welche bie Vagarg einfiljränEen
Eönnen. ®er ©rohinbuftrie gu lieb, bie in ißarig
augftellt, !ann ber Vunb 1,650,000 gr. entbehren-,
für bie Sauner ©ewerbe»2lugftellung nidjtg!
burch weitere amtliche Verfudjg» unb ißrüfungg»
anftalten für gewerbliche .Qwede, Befonberg für
§o!g unb Vebarfggegenftänbe ber ®leinme<haniE;

d) burch größere JRufsbarmachung ber einheimifchen
VohprobuEte (bie äRotion Voffh ift eine wertoolle
Anregung) unb motorifcher Gräfte.

(fgortfeÇung folgt.)

b)

c)

iHeucfter pat. (BefteiirêDohrer für hûttc «Steine.

ober Spi^Bohrer. ®ie gweifchneibigen Voljrer hatten
ben UeBelftanb, bah bie Söd)er weniger egal würben,
Wäljrenb Bei Verwenbung Oierfchneibiger Voljrer, fchon
Bei einer geringen ®rel)ung bie eine Sdjneibe wieber
in bie Vertiefung traf, welche burch bie anbere Sdjneibe
gebilbet worben war.

®iefe UeBelftänbe finb burch ben ©egenftanb bor»
liegenber ©rfinbung, wie bie geidjnung geigt, burch bie
brei ftraljlenartig angeorbneten Schneiber oollftänbig
Befeitigt. @g finbet Bei Verwenbung begfelben Weber
ein SlugBrechen beg SfRaterialg ftatt, noch treffen bie

eingelnen Sdjneiben Bei ber SDreljung beg Vohrerg fo
leicht in bie Bereitg hergeftellten Vertiefungen.

®er Vohrer wirb gwedmäfiig aug iRunbftaljl h^=
geftefft, in welchem brei nutenartige Vertiefungen an»
gebracht finb, bie fich, bamit ber Vohrer Eräftig genug
Bleibt, in ber Vidjtung nach bem Schaft Ij'u berftadjen.
®er Vohrer hat eine fehr gute güijtung in bem herge»
[teilten Sodj, fo bah biefeg eine gang gerabe Vidjtung erhält.

®ie burch Stuten entftanbenen fÇIûgel finb an ber

Stirnfeite gugefdjärft unb Bilben [trahlenartige Schneiben,
bie an jebem «Schleif» ober Sdjmirgelftein ober mit einer
gladjfeile leidjt nadjgefchärft werben Eönnen.

®ie Vertiefungen Eönnen ftatt gerabe auch uieljr
ober weniger fpiralförmig gemacht werben.

9Rit greifen unb 9Ruftern fteht gerne gu ®ienften
@. äöibmer, SpegialwerEgeuggefdjäft Jugera.

ijcelftor «Schublehre.

®iefe Schublehre, eine VerBefferung ber früher an
biefer «Stelle Befcfjriebenen „Solumbug" Schublehre ift
ein für jeben £>anbwerEer unentbehrlicheg SBerEgeng unb

$ur |)erftellung üon löchern in SRauern Bebiente

man [ich bigljer gwei» ober Oierfchneibiger Vohrer, Ëron»
erfreut fich feiner praEtifdjen Ä'onfirnEtion wegen all»
gemeiner Veliebtljeit.

Armaturenfabrik
Zürich
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schneidiges Schwert, wenn es so willkürlich ausgelegt
wird, wie das Fabrikgesetz.

Gesetzliche Grundlagen zur Förderung
der gewerblichen Produktion sind nicht weniger
berechtigt als die Gesetze und Maßnahmen zur Förde-
rung der Landwirtschaft. Was erhält diese nicht all-
jährlich für Vieh- und Pferdeprämien, Bodenverbesserung,
Maßnahmen gegen gewisse Schäden, Viehseuchen, —
über zwei Millionen Franken! Wir mißgönnen es der
Landwirtschaft gewiß nicht, wünschen aber ähnliche Be-
rückstchtigung unserer Bedürfnisse:

a) Durch gesetzliche Regelung des Submissionswesens,
bei eidgenössischen, kantonalen und städtischen
oder durch den Staat subventionierten Arbeiten;
durch die Unterstützung gewerblicher Ausstel-
lungen. Kein besserer Anlaß, die Leistungs-
fähigkeit öffentlich zu dokumentieren, als eine
Ausstellung. Sie leistet dem Absatz wesentlichen
Vorschub. Es wird zu permanenten Aus-
stellungen kommen, welche die Bazars einschränken
können. Der Großindustrie zu lieb, die in Paris
ausstellt, kann der Bund 1,650,000 Fr. entbehren-,
sür die Thuner Gewerbe-Ausstellung nichts!
durch weitere amtliche Versuchs- und Prüfungs-
anstalten für gewerbliche Zwecke, besonders für
Holz und Bedarfsgegenstände der Kleinmechanik;

ck) durch größere Nutzbarmachung der einheimischen
Rohprodukte (die Motion Bossy ist eine wertvolle
Anregung) und motorischer Kräfte.

(Fortsetzung folgt.)

b)

Neuester pat. Gesteinsbohrer für harte Steine.

oder Spitzbohrer. Die zweischneidigen Bohrer hatten
den Uebelstand, daß die Löcher weniger egal wurden,
während bei Verwendung vierschneidiger Bohrer, schon
bei einer geringen Drehung die eine Schneide wieder
in die Vertiefung traf, welche durch die andere Schneide
gebildet worden war.

Diese Uebelstände sind durch den Gegenstand vor-
liegender Erfindung, wie die Zeichnung zeigt, durch die
drei strahlenartig angeordneten Schneider vollständig
beseitigt. Es findet bei Verwendung desselben weder
ein Ausbrechen des Materials statt, noch treffen die

einzelnen Schneiden bei der Drehung des Bohrers so

leicht in die bereits hergestellten Verliefungen.
Der Bohrer wird zweckmäßig aus Rundstahl her-

gestellt, in welchem drei nutenartige Vertiefungen an-
gebracht sind, die sich, damit der Bohrer kräftig genug
bleibt, in der Richtung nach dem Schaft hin verflachen.
Der Bohrer hat eine sehr gute Führung in dem herge-
stellten Loch, so daß dieses eine ganz gerade Richtung erhält.

Die durch Nuten entstandenen Flügel sind an der
Stirnseite zugeschärft und bilden strahlenartige Schneiden,
die an jedem Schleif- oder Schmirgelstein oder mit einer
Flachfeile leicht nachgeschärst werden können.

Die Vertiefungen können statt gerade auch mehr
oder weniger spiralförmig gemacht werden.

Mit Preisen und Mustern steht gerne zu Diensten
E. Widmer, Spezialwerkzeuggeschäft Luzern.

Excelstor Schublehre.
Diese Schublehre, eine Verbesserung der früher an

dieser Stelle beschriebenen „Columbus" Schublehre ist
ein für jeden Handwerker unentbehrliches Werkzeug und

Zur Herstellung von Löchern in Mauern bediente

man sich bisher zwei- oder vierschneidiger Bohrer, Krön-
erfreut sich seiner praktischen Konstruktion wegen all-
gemeiner Beliebtheit.
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